
VORSORGEVERTRAG

zwischen dem Vorsorgenehmer

geboren am:

wohnhaft in:

und dem

Bestattungsinstitut Pfennig Bestattungen

Pfennig Bestattungen
37073 Göttingen, Burgstrasse 25 Telefon 0551-57497



Meine persönliche Daten

Nachname:

  Vornarne:

  Zweiter Vorname:

  Geburtsname:

 Geburtsdatum:

   Geburtsort:

       Familienstand:

  Religion:

      Staatsangeh.:

  Straße:

Ort:

   Beruf:

Meine Versicherungen

   Krankenkasse:

 Rentenversicherung:

Lebensversicherung:

    Sterbekassen:

   Sonstige:

Mein Ehegatte / Lebenskamerad

 Nachname:

  Vorname:

 Geburtsname:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

           Straße:

Ort:

 Eheschließung:

 Evtl. Sterbetag:

Sterbeor
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Daten des Vorsorgenehmers

Meine Kinder / Erben
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Daten des Vorsorgenehmers

                                               Ich,

                                             bestimme meine Bestattung folgendermaßen:

                                             Ich möchte beigesetzt werden im Rahmen einer

            auf dem Friedhof

Erklärung zur Feuerbestattung;

Meine Festlegungen zum Ablauf der Bestattung:
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37073 Göttingen, Burgstrasse 25 Telefon 0551-57497



Meine Bestattung

Meine Beisetzung soll erfolgen in einem

Grabstelle:
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37073 Göttingen, Burgstrasse 25 Telefon 055 1-57497



Meine Bestattung

Nach meinem Ableben sollen durch das Bestattungsinstitut folgende Verwandte, Bekannte und Freunde

benachrichtigt werden:

Die Regelung aller evtl. noch offenen Probleme nach meinem Ableben, insbesondere die Übergabe aller mich

betreffenden Unterlagen und die Erfüllung des Punktes 2 dieser Vereinbarung soll erfolgen mit:
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Benachrichtigungen

Zu benachrichtigende Institutionen

Information an:

Abmeldungen:

Pfennig Bestattungen
37073 Göttingen, Burgstrasse 25 Telefon 0551-57497



Vorsorgevereinbarungen

1. Herr / Frau

bestimmt das Bestattungsinstitut Pfennig mit der Übernahme seiner dereinstigen Bestattung. Das

Bestattungsinstitut Pfennig verpflichtet sich zur fachgerechten Leitung, Gestaltung und Durchführung der

Bestattung entsprechend den Festlegungen dieses Vertrages.

2.  Der vereinbarte Gesamtpreis der Bestattung beträgt  €uro

der sich infolge allgemeiner Preis- und / oder  Gebührensteigerungen verändern kann. Sollte sich der

vereinbarte Gesamtpreis infolge allgemeiner Preis- und / oder  Gebührensteigerungen erhöhen, dann sind die

Mehraufwendungen vom Auftraggeber bzw. von den Erben des Vorsorgenehmers zu tragen. Eventuelle

Überschüsse sind den Erben des Vorsorgenehmers auszuzahlen.

3. Wenn durch außergewöhnliche Umstände, die das Besttatungsinstitut Pfennig nicht zu vertreten hat, der

vereinbarte Leistungsumfang nicht voll erbracht werden kann, so ist die Bestattung so durchzuführen, daß sie

den Vereinbarungen in diesem Vertrag möglichst nahe kommt.

4. Um die Erfüllung des Vertrages durch das Bestattungsinstitut Pfennig zu gewährleisten, verpflichtet sich der

Vorsorgenehmer seine Angehörigen bzw. ihm nahestehende Personen über die Existenz dieses Vertrages zu

informieren.

5. Das Bestattungsinstitut Pfennig übernimmt die Bestattung, wenn der Gesamtpreis zum Zeitpunkt der

Bestattung voll bezahlt oder seine Bezahlung durch Vollmachten sichergestellt ist. Die Sicherstellung der

Bezahlung erfogt durch Vollmacht

- auf das Krankengeld der Krankenkasse 0,00 €uro

- auf abgetretene Versicherungsansprüche 0,00 €uro

durch Einzahlung auf ein Vorsorgekonto 0,00 €uro

Gesamtsumme 0,00 €uro

Bei Einzahlungen auf ein Vorsorgekonto ist das Bestattungsinstitut Pfennig verpflichtet, bei einem deutschen

Kreditinstitut ein Konto auf den Namen des Vorsorgenehmers zu eröffnen und den Betrag verzinslich

anzulegen.

 Das Bestattungsinstitut Pfennig ist erst nach dem Ableben des Vorsorgenehmers über das gesamte Guthaben      

einschließlich der Zinsen auf diesem Konto verfügungsberechtigt.
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Vorsorgevereinbarungen

6. Der Vertrag ist durch den Vorsorgenehmer jederzeit schriftlich kündbar. Alle bis zu diesem Zeitpunkt erteilten

Volimachten an das Bestattungsinstitut Pfennig verlieren Ihre Gültigkeit. Bei einem eventuell vorhandenen

Vorsorgekonto erlangt der Vorsorgenehmer das alleinige Verfügungsrecht.

7. Wird der Vorsorgenehnier ohne Kündigung des Vertrages nicht vom Bestattungsinstitut Pfennig bestattet,

gehen alle durch den Vorsorgenehmer erteilten Volimachten und das eventuell vorhandene Vorsorgekonto auf

das andere Bestattungsunternehmen über. In diesem Fall berechnet das Bestattungsinstitut Pfennig eine

Bearbeitungsgebühr von 150,00 €uro.

8. Der Vorsorgenehmer gibt sein Einverständnis zur elektronischen Speicherung seiner persönlichen Daten. Diese

dürfen nur an Dritte weitergegeben werden, sofern sie zur Erfüllung dieses Vertrages beitragen.

9. Der Vorsorgevertrag liegt in zweifacher Ausfertigung vor.

10. Bestandteil des Vorsorgevertrages sind folgende Vollmachten / Anlagen:

Ort, Datum

Unterschrift des Vorsorgenehmers Unterschrift/Stempel des Bestattungsinstitutes

Widerrufsbelehrung

Ich weiß, daß ich diesen Vertrag innerhalb von 14 Tagen (rechtzeitiges Absenden genügt) bei dem

Bestattungsinstitut Pfennig, schriftlich widerrufen kann.

Ort, Datum Unterschrift des Vorsorgenehmers
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